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§ 1 AIFMG
 AIFMG - Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Vorbehaltlich Abs. 3 bis 5 gilt dieses Bundesgesetz für

1. 1.EU-AIFM, die einen oder mehrere AIF verwalten, unabhängig davon, ob es sich bei solchen AIF um EU-AIF

oder Nicht-EU-AIF handelt,

2. 2.Nicht-EU-AIFM, die einen oder mehrere EU-AIF verwalten, und

3. 3.Nicht-EU-AIFM, die einen oder mehrere AIF in der Europäischen Union vertreiben, unabhängig davon, ob

es sich bei solchen AIF um EU-AIF oder Nicht-EU-AIF handelt.

2. (2)Für die Zwecke des Abs. 1 ist es ohne Bedeutung,

1. 1.ob es sich bei dem AIF um einen offenen oder geschlossenen Typ handelt,

2. 2.ob der AIF in der Vertragsform, der Form des Trust, der Satzungsform oder irgendeiner anderen

Rechtsform errichtet ist,

3. 3.welche Rechtsstruktur der AIFM hat.

3. (3)Dieses Bundesgesetz gilt nicht für

1. 1.Holdinggesellschaften,

2. 2.Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung, die unter die Richtlinie 2003/41/EG fallen,

gegebenenfalls einschließlich der in Art. 2 Abs. 1 der genannten Richtlinie aufgeführten zugelassenen

Stellen, die für die Verwaltung solcher Einrichtungen verantwortlich und in ihrem Namen tätig sind, oder der

nach Art. 19 Abs. 1 der genannten Richtlinie bestellten Vermögensverwalter, sofern sie nicht AIF verwalten,

3. 3.supranationale Institutionen, wie die Europäische Zentralbank, die Europäische Investitionsbank, den

Europäischen Investitionsfonds, die Europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitute und bilateralen

Entwicklungsbanken, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und sonstige supranationale

Einrichtungen und ähnliche internationale Organisationen, falls solche Einrichtungen oder Organisationen

AIF verwalten, und sofern diese AIF im öffentlichen Interesse handeln,

4. 4.nationale Zentralbanken,

5. 5.staatliche Stellen und Gebietskörperschaften oder andere Einrichtungen, die Fonds zur Unterstützung von

Sozialversicherungs- und Pensionssystemen verwalten,

6. 6.Arbeitnehmerbeteiligungssysteme oder Arbeitnehmersparpläne und

7. 7.Verbriefungszweckgesellschaften.

4. (4)Dieses Bundesgesetz gilt nicht für AIFM, welche einen oder mehrere AIF verwalten, deren einzige Anleger der

AIFM oder die Muttergesellschaften oder die Tochtergesellschaften des AIFM oder andere Tochtergesellschaften

jener Muttergesellschaften sind, sofern keiner dieser Anleger selbst ein AIF ist.

5. (5)Unbeschadet der Anwendung der §§ 24 bis 28, 56 und 60 gilt dieses Bundesgesetz nicht für AIFM, die entweder

direkt oder indirekt über eine Gesellschaft, mit der der AIFM über eine gemeinsame Geschäftsführung, ein

gemeinsames Kontrollverhältnis oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, die

Portfolios von AIF verwalten, deren verwaltete Vermögenswerte – einschließlich der durch Einsatz einer

Hebelfinanzierung erworbenen Vermögenswerte – insgesamt nicht über einen Schwellenwert von 100 Millionen
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Euro hinausgehen, oder deren verwaltete Vermögenswerte insgesamt nicht über einen Schwellenwert von 500

Millionen Euro hinausgehen, wenn die Portfolios dieser AIF aus AIF bestehen, die keine Hebelfinanzierung

verwenden und die für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der Tätigung der ersten Anlage in jeden dieser AIF

keine Rücknahmerechte ausüben dürfen. Allerdings hat ein solcher AIFM

1. 1.sich bei der FMA registrieren zu lassen;

2. 2.sich und die von ihm verwalteten AIF zum Zeitpunkt ihrer Registrierung gegenüber der FMA auszuweisen;

3. 3.der FMA zum Zeitpunkt ihrer Registrierung Informationen zu den Anlagestrategien der von ihm

verwalteten AIF vorzulegen;

4. 4.der FMA jährlich und zusätzlich auf Verlangen die wichtigsten Instrumente, mit denen er handelt, und über

die größten Risiken und Konzentration der von ihm verwalteten AIF unterrichten, um der FMA eine effektive

Überwachung der Systemrisiken zu ermöglichen;

5. 5.der FMA jede Auflage eines AIF und jeden Beginn der Abwicklung eines AIF unverzüglich anzuzeigen;

6. 5a.der FMA unverzüglich jede Änderung in der Person der Geschäftsleiter sowie jede Verlegung des Sitzes

des AIFM anzuzeigen, wobei AIFM, die einen oder mehrere qualifizierte Risikokapitalfonds oder qualifizierte

Fonds für soziales Unternehmertum verwalten, der FMA gemeinsam mit der Anzeige über die Änderung in

der Person des Geschäftsleiters die Angaben gemäß § 5 Abs. 2 Z 1 zu übermitteln haben;

7. 6.zu erklären, Anteile des AIF nicht an Privatkunden gemäß § 2 Abs. 1 Z 36 zu vertreiben und

8. 7.der FMA unverzüglich mitzuteilen, wenn er die in diesem Absatz genannten Voraussetzungen nicht mehr

einhalten kann.

Übersteigen die Vermögenswerte der Portfolios der verwalteten AIF eines gemäß diesem Absatz registrierten

AIFM zu einem späteren Zeitpunkt eine der genannten Schwellen, hat der AIFM die gemäß diesem Bundesgesetz

erforderliche Konzession gemäß § 4 binnen 30 Kalendertagen zu beantragen. Unbeschadet der Schwellenwerte

kann ein AIFM beschließen, eine Konzession gemäß § 4 zu beantragen. Diesfalls findet mit Erteilung der

Konzession dieses Bundesgesetz in seiner Gesamtheit Anwendung. Sind von einem AIFM verwaltete AIF für den

Vertrieb an Privatkunden gemäß § 2 Abs. 1 Z 36 bestimmt, ist unter Vorbehalt der Erteilung der Konzession

gemäß § 4 dieses Bundesgesetz jedenfalls in seiner Gesamtheit anzuwenden.
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